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Bebauungsplan Nr. 02.001 
- Eickhoffstraße -

10. (vereinfachte) Änderung

Textliche Festsetzungen gemäß §9 (1) und (2) BauGB

1. Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß §9 (1) Nr. 1 BauGB
1.1 Im WA1-Gebiet dürfen maximal vier Doppelhäuser errichtet werden.
1.2 Gemäß § 16 (3) BauNVO dürfen innerhalb der WA1- und WA2-Gebiete die Traufen 
(Schnittlinie des fertigen Mauerwerks mit der Dachhaut) die angegebene Höhe von max. 6,50 m 
über der Oberkante der fertigen Erschließungsstraße und der öffentlichen Wege nicht 
überschreiten.
Baulich zusammenhängende Gebäude dürfen nur mit einer einheitlichen Traufhöhe errichtet 
werden.
2 Festsetzungen der Höhenlage gemäß §9 (2) BauGB
2.1 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA1-WA3) dürfen die Erdgeschossfußbodenhöhen 
nur max. 0,50m über der Höhe der endgültig hergestellten, den jeweiligen Gebäuden 
zugeordneten öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wohnwege, öffentliche Wege) 
liegen.
3 Führung von Leitungen gem. §9 (1) Nr. 13i.V.m. §9 (3) BauGB
3.1 Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und 
Telekommunikationsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Öffentliche Bauvorschriften gemäß §86 (1) und (4) BauO NRW

1 Begrünung
1.1 In den WA1-WA3-Gebieten sind mind. 25% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit 
heimischen Pflanzsorten wie z.B. Vogelbeere, Haselnuss, Pfaffenhütchen, Weißdorn oder 
gleichwertigen Pflanzen fachgerecht zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu 
ersetzen.
2 Dächer
2.1 Die in dem Baugebiet angegebenen Planzeichen über Dachformen (SD = Satteldach), 
Dachneigungen (z.B. 40° - 45°) und Hauptfirstrichtungen (<->) sind Bestandteil dieser Satzung. 
Die Dächer von baulich zusammenhängenden Gebäuden dürfen nur mit einer einheitlichen 
Dachneigung errichtet werden.
2.2 Die Dachflächen baulich zusammenhängender Gebäude sind in Farbe und Material einheitlich 
auszuführen.
3 Fassaden
3.1 Innerhalb des Änderungsbereiches des Bebauungsplanes sind die Fassaden baulich 
zusammenhängender Gebäude in Material und Farbe einheitlich auszuführen.
4 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke
4.1 Die Oberflächen von Hofflächen, Garagenzufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit 
wasserdurchlässigen Materialien (Rasenkammersteine, Rasengittersteine, wassergebundene 
Decke o.ä.) zu gestalten.

 Die Oberflächen von Hofflächen, Garagenzufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit 
wasserdurchlässigen Materialien (Rasenkammersteine, Rasengittersteine, wassergebundene 
Decke o.ä.) zu gestalten.

*

* einschließlich der rot gestrichenen
und eingetragenen Änderung.

Plan zur öffentlichen Auslegung

Plan incl. Änderung 
gemäß § 4a (3) BauGB 
vor Satzungsbeschluss

siehe Änderung § 4a (3) BauGB 
vor Satzungsbeschluss
___________________________


